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Frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB zum vorhaben-
bezogenen Bebauungsplan

Wohn- und Geschäftshaus Paprikastraße 10 (Heu 64) im Stadtbezirk Sillenbuch

Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung fand vom 12. Januar 2018 bis zum 12. Feb-
ruar 2018 statt. Die Öffentlichkeit brachte während des Erörterungstermins am 31.
Januar 2018 Anregungen vor und zudem wurden vier schriftliche Stellungnahmen
eingereicht.

Die Anregungen der Öffentlichkeit beziehen sich auf die nachfolgend aufgelisteten
Themenbereiche. Sie werden in zusammengefasster Form wiedergegeben. Die
Nummern der Beteiligten stehen direkt über den Anregungen. Die Stellungnahmen,
die während des Erörterungstermins vorgebracht und als Anregung aufgenommen
wurden, werden am Ende des jeweiligen Themas unter dem Stichpunkt Erörterungs-
termin aufgeführt.

1. Parkierung
2. verkehrliche Erschließung
3. Städtebau
4. Wechselbeziehung Nachbargrundstück
5. Verfahren
6. Interimsversorgung
7. Sonstiges

Anmerkung: +++ bedeutet: Anregung berücksichtigt
0 bedeutet: Anregung teilweise berücksichtigt
--- bedeutet: Anregung nicht berücksichtigt

lfd.
Nr.

Anregungen Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung Ergebnis

1. Parkierung
1.1 B 3

Es sei gut, dass der REWE-
Markt erhalten bliebe. Aller-
dings werde sich die heute
schon problematische Parkie-
rungssituation mit dem neuen
Markt weiter verschärfen.
Es sollten daher neue Park-
plätze geschaffen werden.
Dies wäre beispielsweise über
eine Schrägparkierung auf
dem ungenutzten Grünstreifen
entlang der Paprikastraße 4a-

Der Grünstreifen liegt außer-
halb des geplanten Geltungs-
bereichs und ist in Privatbesitz.
Daher kann die Stadt dort
keine öffentlichen Parkplätze
herstellen.
Zunächst geht es darum, den
Lebensmittelmarkt zu erhalten.
Bereiche außerhalb des Gel-
tungsbereichs können daher
zunächst nicht berücksichtigt
werden.

---

Anlage 10
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4c bis auf Höhe des Theodor-
Schöpfer-Wegs möglich.
Weitere Stellplätze könnten im
Bereich der Glascontainer in
der Straße Lange Morgen und
im Bereich des anschließen-
den Blumenbeetes im Kurven-
bereich zur Paprikastraße ge-
schaffen werden.

Eine umfassende Planung
würde weitere Jahre in An-
spruch nehmen, was zur Folge
hätte, dass der Lebensmittel-
markt nicht am Standort bliebe.

1.2 B 4
Die dargestellte Parkplatzpla-
nung entspreche nicht den zu
erwartenden und bereits beste-
henden Anforderungen an den
Standort. Es müsse ein ausrei-
chendes Parkplatzangebot ge-
währleistet werden, um die Le-
bensfähigkeit des REWE -
Markts zu garantieren.
Die aktuelle Planung zeige,
dass die Flächen auf dem
Grundstück zu klein seien, um
hier zu einem annehmbaren
Ergebnis zu kommen.
Lediglich 9 ausgewiesene
Stellplätze, die zudem als öf-
fentliche Parkplätze genutzt
werden, seien nicht ausrei-
chend und entsprächen nicht
dem realistischen Bedarf.
Selbst Kunden aus dem be-
nachbarten Wohnumfeld benö-
tigten im Falle eines Großein-
kaufs oder für den Kauf eines
Getränkekastens einen Park-
platz.
Es werde befürchtet, dass
auch die Bewohner der 12 ge-
planten Wohnungen und die
Angestellten des REWE -
Markts die 9 Parkplätze bele-
gen, da der geplante Autoauf-
zug für die Tiefgarage sehr
wahrscheinlich nicht angenom-
men werde. Die Nutzung eines
solchen Aufzugs werde von

Der Lebensmittelmarkt dient
zur Nahversorgung des Ge-
biets. Er ist fußläufig und mit
dem Fahrrad sehr gut erreich-
bar. Die bauordnungsrechtlich
notwendigen Stellplätze wer-
den hergestellt. Das Angebot
einer großzügigen Parkierung
generiert erfahrungsgemäß
mehr Verkehr im Gebiet. Das
ist unter stadtplanerischen Ge-
sichtspunkten nicht beabsich-
tigt.
Die Planung auf dem Grund-
stück stellt aufgrund der be-
engten Verhältnisse eine be-
sondere Herausforderung dar.
Daher ist vorgesehen, unter
Berücksichtigung der komple-
xen Anforderungen, ein mög-
lichst gutes Ergebnis zu erzie-
len, das sowohl der Nahversor-
gung als auch der Schaffung
von Wohnraum dient.
Aufgrund von Einwendungen
zu der mit dem Aufstellungsbe-
schluss vorgestellten Planung
der Stellplätze wurde der
Standort hinter das Gebäude
im südöstlichen Bereich ver-
legt. Dabei sind 7 bauord-
nungsrechtlich notwendige
Stellplätze und drei öffentliche
Parkplätze als Senkrechtpark-
plätze vorgesehen. Letztere
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manchem Autofahrer als kom-
pliziert und zeitaufwendig emp-
funden. Kurzzeitparken werde
deshalb von diesen Nutzern
auf den öffentlichen Parkplät-
zen stattfinden.
Aufgrund des Platzmangels auf
dem Grundstück seien die
Parkplätze zu klein geplant.
Die dort parkenden Fahrzeuge
würden in den Straßenraum
hineinragen. Die Maße eines
Parkplatzes gemäß Empfeh-
lungen für Anlagen des ruhen-
den Verkehrs (EAR) und Ver-
ordnung des Wirtschaftsminis-
teriums über Garagen und
Stellplätze (GaVO) seien unter-
schritten. Durch die geplante
Schrägaufstellung sei nur die
einseitige Zufahrt möglich.
Durch das Beladen des Koffer-
raums sei der Durchgangsver-
kehr der Paprikastraße mehr
als behindert - er finde nicht
statt.

dienen als Ersatz für die entfal-
lenden Parkplätze an der Pap-
rikastraße, die sich noch vor
dem Lebensmittelmarkt befin-
den.
Die überarbeitete Planung
sieht keinen Autoaufzug für die
Tiefgarage mehr vor, sondern
eine Rampe.
Im Bebauungsplan kann das
Verhalten der Nutzer nicht ge-
regelt werden. Hier könnte eine
privatrechtliche Lösung über
entsprechende Hinweise zur
Nutzung der Stellplätze gegen
widerrechtliches Abstellen des
PKW Abhilfe schaffen.

1.3 B 4
Zur Funktion und Lebensfähig-
keit des Standorts für den Le-
bensmittelmarkt und das Um-
feld sei die Verbesserung der
Parkplatzsituation notwendig.
Auf dem Grundstück des
REWE-Markts könne kein aus-
reichender Parkraum geschaf-
fen werden, ohne dass die wirt-
schaftlich notwendige Ver-
kaufsfläche reduziert werde.
Dies zeige die vorgestellte Pla-
nung.
Es wird vorgeschlagen, Park-
raum gegenüber des REWE-
Markts an der Paprikastraße
bzw. an der Straße Lange Mor-
gen mit Anbindung an den

Der Erhalt der Nahversorgung
hat hier Vorrang gegenüber
der Steuerung des Parkraums
im Umfeld. Zu diesem Zweck
wird ein vorhabenbezogener
Bebauungsplan aufgestellt.
Sein Geltungsbereich umfasst
lediglich das Vorhaben. Mit
dieser Vorgehensweise kann
der Einzelhandelsstandort er-
halten werden. Die bauord-
nungsrechtlich notwendigen
Stellplätze werden hergestellt.
Die Grünflächen der Umge-
bung sollen nicht für Park-
plätze aufgegeben werden. Sie
sind nicht auch nicht Bestand-
teil des Geltungsbereichs.

---
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Theodor-Schöpfer-Weg zu
schaffen.
Ein Ausgleich für die überplan-
ten Grünflächen könne mit ei-
ner Aufwertung des Theodor-
Schöpfer-Wegs geschaffen
werden. Es wird außerdem er-
wähnt, dass durch Abzäunung
des Spielplatzes die Fläche un-
ter den Bäumen an der Straße
Lange Morgen wenig attraktiv
sei und sich geradezu als Par-
kierungsfläche anbiete.

Der neue Lebensmittelmarkt
soll der Nahversorgung dienen.
Er ist fußläufig und mit dem
Fahrrad sehr gut erreichbar.

1.4 B 4
Es wird vorgeschlagen, die
Parkplätze entlang der Papri-
kastraße entfallen zu lassen,
weil sie nicht funktionieren und
den fließenden Verkehr ein-
schränken würden.
Der REWE-Markt würde dann
an dieser Seite zusätzliche Flä-
chen erhalten.

Die Planung wurde inzwischen
dahingehend geändert.

+++

1.5 B 4
Die notwendigen Stellplätze für
Bewohner der oberen Stock-
werke und Mitarbeiter des
REWE-Markts sollten in einer
Tiefgarage untergebracht wer-
den. Man befürchte jedoch,
dass die Erschließung über ei-
nen Autoaufzug nur aus-
nahmsweise außerhalb der Be-
triebszeiten des Lebensmittel-
markts, also nachts, genutzt
werde. Es wird daher angeregt,
anstatt eines Aufzugs eine
Rampe auf der Rückseite des
REWE-Markts zu errichten.

Die Planung wurde inzwischen
dahingehend geändert.

+++

1.6 Erörterungstermin
Die Paprikastraße sei bereits
heute schon komplett zuge-
parkt. Auch Zufahrten zu den
Grundstücken seien davon be-
troffen. Die Autofahrer würden

Die nach der LBO notwendig
zu errichtenden Stellplätze für
die geplanten Wohnungen und

0
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immer unverschämter werden.
Man befürchte, dass der Ver-
kehr mit dem neuen Markt und
der geplanten Wohnungen
noch mehr zunehmen und sich
die Parkplatzsituation weiter
verschlechtern werde.

die Angestellten werden in der
Tiefgarage untergebracht.
Der Lebensmittelmarkt ist für
die Nahversorgung konzipiert.
Er ist fußläufig und mit dem
Fahrrad sehr gut erreichbar.
Die bauordnungsrechtlich not-
wendigen Stellplätze bei dem
Lebensmittelmarkt werden her-
gestellt. Das Angebot einer
großzügigen Parkierung gene-
riert erfahrungsgemäß mehr
Verkehr im Gebiet. Das ist un-
ter stadtplanerischen Gesichts-
punkten nicht beabsichtigt. Das
Fehlverhalten von Autofahrern
kann nicht durch einen Bebau-
ungsplan ausgeglichen wer-
den.

1.7 Erörterungstermin
Lebensmittelmärkte seien
heutzutage auf Kunden, die mit
dem Auto kämen, angewiesen.
Die geplanten 9 Stellplätze
seien nicht ausreichend. Es
wird bezweifelt, dass die neuen
Bewohner die Tiefgarage nut-
zen würden, wenn oberirdische
Stellplätze zur Verfügung stün-
den. Zudem würden für die Zeit
der Warenübergabe die Anlie-
ferer auf dem Gehweg parken.
Die Stadt solle Falschparker
kontrollieren und in der Papri-
kastraße eine Einbahnregelung
treffen.

Der Lebensmittelmarkt ist für
die Nahversorgung konzipiert.
Er ist fußläufig und mit dem
Fahrrad sehr gut erreichbar.
Die Anzahl der Stellplätze für
den Lebensmittelmarkt und für
für die Bewohner entspricht
den bauordnungsrechtlichen
Anforderungen.
Im Bebauungsplan kann das
negative Verhalten der Ver-
kehrsteilnehmer nicht ausgegli-
chen werden. Zudem kann hier
nicht der Vorschlag einer Ein-
bahnregelung berücksichtigt
werden.

---

1.8 Erörterungstermin
Es wird vorgeschlagen, weitere
Parkplätze auf der „Bäcker-
wiese“ gegenüber dem Markt
zu schaffen.

Die öffentliche Fläche auf der
„Bäckerwiese“ soll aus städte-
baulichen und ökologischen
Gründen als Grünfläche erhal-
ten und nicht für Parkplätze zur
Verfügung gestellt werden. Sie

---
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ist daher nicht Bestandteil des
Geltungsbereichs.

1.9 Erörterungstermin
Gegen die Errichtung von
Parkplätzen auf der „Bäcker-
wiese“ wird argumentiert, dass
der neue Markt als fußläufige
Nahversorgung dienen solle.
Da man sich zukünftig eher auf
den Verzicht des Autos einstel-
len müsse, solle der Markt
nicht unter dem Aspekt der Er-
reichbarkeit mit dem Auto ge-
plant werden. Es gebe in der
Umgebung sehr viele Bewoh-
ner, die bereits heute schon zu
Fuß einkaufen würden. Die Bä-
ckerwiese solle nicht als Park-
platz dienen. Dort sollten wei-
terhin Kinder spielen können.
Außerdem hoffe man immer
noch auf ein Parkhaus in der
Schwende, das den Parkdruck
des Gebiets vermindern könne.

Die Errichtung von Stellplätzen
auf der „Bäckerwiese“ ist aus
städtebaulichen und ökologi-
schen Gründen nicht beabsich-
tigt.
Der Lebensmittelmarkt ist für
die Nahversorgung konzipiert.
Er ist fußläufig und mit dem
Fahrrad sehr gut erreichbar.
Das angesprochene Parkhaus
an der Schwende ist nicht Ge-
genstand des Bebauungs-
plans.

+++

1.10 Erörterungstermin
Das angedachte Parkraumma-
nagement solle sich nicht nur
auf die Parkplätze beim
REWE-Markt beziehen, son-
dern auf den gesamten Bezirk
ausgedehnt werden.

Das Parkraummanagement ist
nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanverfahrens.

0

2. Verkehrliche Erschließung
2.1 B 1

Die Zufahrt zur Tiefgarage sei
nicht in der Planunterlage dar-
gestellt.
Die in der Planunterlage darge-
stellte 45-Grad-Schrägaufstel-
lung der Stellplätze an der
Paprikastraße sei sehr unfall-
trächtig.
Bei der weiteren Planung solle
die Regelung des Verkehrs
während der Bauzeit auf der

In der überarbeiteten Planung
ist die Einfahrt der Tiefgarage
deutlich erkennbar.
Von der Parkierung an der
Paprikastraße vor dem Le-
bensmittelmarkt wurde inzwi-
schen Abstand genommen.
Regelungen der Baustellenein-
richtung sind nicht Gegenstand
des Bebauungsplanverfahren.

+++
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schmalen und zweispurig be-
fahrbaren Paprikastraße be-
rücksichtigt werden.

Sie fallen unter die allgemei-
nen ordnungsrechtlichen Vor-
schriften.

2.2 B 3
Es sei generell ungünstig, dass
im Zuge der baulichen Ergän-
zung der Siedlung zwischen
Pfennigäcker und Paprika-
straße, „Schikanen“ in die Pap-
rikastraße eingebaut worden
seien. Dies habe zur Folge,
dass Begegnungsverkehr nicht
mehr möglich wäre, so dass
man mit dem Auto die Paprika-
straße nicht ungehindert ent-
langfahren könne.

Die Ausbuchtungen des Geh-
wegs führen zur Verengung
der Fahrbahn und damit zur
Verminderung der Fahrge-
schwindigkeit. Sie dienen somit
der Verkehrsberuhigung im
Gebiet. Die Parkierung und
Verkehrsplanung außerhalb
des Geltungsbereichs sind
nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplans.

---

2.3 B 4
Die wichtige Fuß- und Rad-
weg-Verbindung des Theodor-
Schöpfer-Wegs werde einge-
engt. Es sei nur noch die not-
wendige Breite einer Feuer-
wehrzufahrt von 3,50 m vorge-
sehen. Damit sei die Durch-
gängigkeit nicht mehr erkenn-
bar. Der Zugang und die Sicht-
barkeit zu den Einrichtungen
hinter dem REWE-Markt, ins-
besondere der Apotheke, wer-
den stark eingeschränkt. Die
Möglichkeit zur platzartigen
Aufweitung im Bereich des Ein-
kaufsmarkts wäre somit ausge-
schlossen. Dabei sei ein sol-
cher Ort des „Treffens und Be-
gegnens" mit freundlichem
Umfeld auch für den REWE-
Markt wichtig, damit die Leute
dort gerne einkaufen gingen.

Inzwischen wurde die Breite
des Wegs teils auf 4,00 m und
4,50 m festgesetzt
Aufgrund der Platzbedarfe des
Lebensmittelmarktes kann auf
die Einengung des Theodor-
Schöpfer-Wegs nicht verzichtet
werden.
Eine Art Vorplatzsituation wird
in der Paprikastraße vor dem
Markt entstehen. Dort werden
die aktuellen Parkplätze durch
eine Ausweitung des Gehwegs
ersetzt.
Die Auffindbarkeit der Apo-
theke soll durch ein Hinweis-
schild gewährleistet werden,
das an den REWE-Markt ange-
bracht wird. Dies soll im Durch-
führungsvertrag geregelt wer-
den.

0

2.4 B 4
Der eingeplante Fußweg auf
der Rückseite des REWE -
Markts an der Stichstraße zum
Kindergarten solle entfallen.
Der gegenüberliegende breite

Der Fußweg an den Stell- und
öffentlichen Parkplätzen dient
insbesondere zur Sicherheit
der Personen, die dort ihr Auto

---
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Fußweg sei völlig ausreichend.
Dadurch könne die Verkaufs-
fläche des Markts vergrößert
werden.

abstellen. Dies ist laut § 25
Abs. 1 StVO notwendig.

2.5 B 4
Man unterstütze alle Maßnah-
men, die den Lebensmittel-
markt am Standort langfristig
garantieren würden.
Aus diesem Grund sollte insbe-
sondere auf eine gute Erschlie-
ßung, eine ausreichende Vor-
zone und eine gute Parkierung
geachtet werden.
Die wesentliche Erschließung
erfolge über den Theodor-
Schöpfer-Weg. Dieser dürfe in
seiner Breite nicht einge-
schränkt und solle in seiner
Gestaltung aufgewertet wer-
den. Die Auffindbarkeit des
Ärztehauses und der Apotheke
dürfe nicht eingeschränkt wer-
den.

Eine Vorzone wird im Ein-
gangsbereich in der Paprika-
straße entstehen. Im Bereich
der entfallenden öffentlichen
Parkplätze soll der Gehweg
ausgeweitet werden.
Die festgelegte Breite des The-
odor-Schöpfer-Wegs ist mit ei-
ner Breite von 4,00 m bis
4,50 m für die Erschließung für
Fußgänger und Radfahrer aus-
reichend.
Die Attraktivität des Theodor-
Schöpfer-Wegs soll sich mit
der Neugestaltung auch im Zu-
sammenhang mit Begrünungs-
maßnahmen des REWE-Mark-
tes erhöhen.
Die Auffindbarkeit der Apo-
theke soll durch ein Hinweis-
schild gewährleistet werden,
das an den REWE-Markt ange-
bracht wird. Dies soll im Durch-
führungsvertrag geregelt wer-
den.

0

3. Städtebau
3.1 B 1

Aufbauten der technischen Ge-
bäudeausstattung seien im
Vorentwurf nicht dargestellt
(z.B. Kühlgeräte, kontrollierte
Be- und Entlüftung). Zu erwar-
tende Lärmemissionen aus der
Tiefgarage sollten im weiteren
Verfahren berücksichtigt wer-
den.

Im aktuellen Entwurf sind die
technischen Dachaufbauten
dargestellt.
Ein Lärmgutachten für das Vor-
haben wurde erstellt.

+++
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3.2 B 4
Zielführend sei eine Gesamt-
betrachtung des kleinen Ver-
sorgungszentrums bzw. Wohn-
gebiets und somit eine Einbe-
ziehung der Grundstücke hin-
ter dem REWE-Markt ein-
schließlich der Platzsituation
sowie die Betrachtung der
übergeordneten „wichtigen Ele-
mente" der städtebaulichen Si-
tuation, die vor 45 Jahren ge-
meinsam entwickelt worden sei
und deshalb nicht auseinan-
dergerissen werden könne.
Hier seien einige wichtige Ele-
mente benannt:
• Erhalt und Fortführung bzw.

Aufwertung des Theodor-
Schöpfer-Weges, als zent-
rale Fuß- und Radweg-
achse, die das Ladenzent-
rum in der Bernsteinstraße
über die Stadtbahnhalte-
stelle Bockelstraße mit den
Einkaufszentren in der Pap-
rikastraße und der Bildä-
ckerstraße verbindet.

• Aufweitung des Theodor-
Schöpfer-Wegs hinter dem
REWE-Markt, die mit der
Entwicklung einer Platzsitu-
ation aufgewertet werden
könnte.

• Geordnete Entwicklung der
Parkplatzsituation, die den
Kunden des Lebensmittel-
markts und dem Umfeld
dient, sodass keine Käufer-
schichten abgezogen wer-
den und die Lebensfähigkeit
des REWE-Markts nicht un-
tergraben wird.

Der Geltungsbereich des Be-
bauungsplans bezieht sich aus
folgenden Gründen nur auf das
neu zu bildende Grundstück
Paprikastraße 10:
• der aktuelle REWE-Markt

soll aufgrund der zu gerin-
gen Größe der Verkaufsflä-
che aufgegeben werden.

• Die Nahversorgung am
Standort soll aus Sicht der
LHS weiterhin gewährleistet
werden. Wohnraum wird
dringend benötigt.

• Der Eigentümer ist bereit,
über einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan
(VEP) ein Gebäude mit ei-
nem Lebensmittelmarkt und
Wohnungen zu errichten.

• Mit dem VEP muss das Vor-
haben so umgesetzt wer-
den, wie es geplant wurde.
Daher ist der Standort für ei-
nen Lebensmittelmarkt pla-
nungsrechtlich sicherge-
stellt.

Ein Angebotsbebauungsplan
für den gesamten Einzelhan-
delsstandort mit medizinischen
Angeboten wäre erfahrungsge-
mäß aufgrund einer komplexe-
ren Sachlage nicht zeitnah um-
zusetzen.
Eine Aufweitung des Theodor-
Schöpfer-Wegs ist aufgrund
des Platzbedarfs für den
REWE-Markt und der Unter-
bringung der Stellplätze im Be-
reich der Sackgasse der Papri-
kastraße nicht möglich.
Die aktuelle Planung zur Par-
kierung ist ein Kompromiss aus

0
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• Zugang des REWE-Markts
sollte vom Theodor-Schöp-
fer-Weg aus erfolgen und
nicht von der Straßenseite
aus, so dass geordnete Ab-
läufe entstehen:
- Platz im Vorfeld für

Fahrräder und Einkaufs-
wagen

- sicheres Entladen und
Beladen von Autos der
Kunden durch Sicherung
eines ausreichenden
Parkplatzangebots im
Umfeld.

• geordnete Anlieferung des
REWE-Markts unter Berück-
sichtigung der Zufahrt Tief-
garage für die Bewohner der
Wohnungen über dem Le-
bensmittelmarkt

den Anregungen der Bürger-
schaft, der beteiligten Ämter,
des Investors und REWE.
Der Zugang des REWE-Markts
ergibt sich aus dessen Anfor-
derungen. Zudem erscheint er
an der Paprikastraße städte-
baulich günstig, da das Ge-
bäude dort seine Hauptansicht
zeigt.
Fahrräder können auf dem ge-
planten Abstellplatz im Theo-
dor-Schöpfer-Weg unterge-
bracht werden. Die Einkaufs-
wägen werden im Eingangsbe-
reich bereitgestellt.
Die Anlieferung wurde unter
Berücksichtigung der Tiefgara-
geneinfahrt geprüft und für
funktionsfähig befunden.

3.3 B 4
Es wird vorgeschlagen, die
Breite des Theodor-Schöpfer-
Weges zu erhalten. Die Au-
ßenkante des REWE-Markts
müsse, wie im Bestand, die
Kante der Apotheken-Schau-
fensterverglasung berücksichti-
gen.
Es wird angeregt, den Eingang
des Lebensmittelgeschäfts am
Theodor-Schöpfer-Weg zu
platzieren. Der Zugang zu den
Wohnungen der Oberge-
schosse solle von der Paprika-
straße aus erfolgen.
Der REWE -Markt erhielte so
ein ausreichendes Vorfeld vor
seinem Eingang mit Platz zum
Abstellen von Fahrrädern und
Einkaufswagen, zum Anbinden
von Hunden sowie für die Wa-
renpräsentation im Außenbe-

Die Breite des Theodor-Schöp-
fer-Weges kann aufgrund des
Flächenbedarfs für den Le-
bensmittelmarkt nicht beibehal-
ten werden. Die Breite des We-
ges von 4,00 m bis 4,50 m ist
jedoch für Fußgänger und
Radfahrer ausreichend.
Der Zugang des REWE-Markts
ergibt sich aus dessen Anfor-
derungen. Zudem erscheint er
an der Paprikastraße städte-
baulich günstig, da das Ge-
bäude dort seine Hauptansicht
zeigt.
Fahrräder können auf dem ge-
planten Abstellplatz im Theo-
dor-Schöpfer-Weg unterge-
bracht werden. Die Einkaufs-
wägen werden im Eingangsbe-
reich innerhalb des Gebäudes
bereitgestellt.

0
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reich oder eventuell eine be-
wirtschaftete Freifläche für ei-
nen Backshop.
Diese Einrichtungen seien bei
der jetzigen Konzeption nicht
berücksichtigt worden.
Die Vorfläche des REWE-
Markts, die in Folge räumliche
Erweiterung finde, könne mit
Pflanzen und Sitzbänken zu ei-
nem Treffpunkt werden. Even-
tuelle Angebote für Kinder
könnten zusätzlich helfen. Die
Chancen einer nachhaltigen
Entwicklung sollten nicht ver-
spielt werden.

Der Gehweg vor dem Ein-
gangsbereich des Marktes
kann durch den Wegfall der öf-
fentlichen Parkplätze auf etwa
4,00 m erweitert werden, so
dass dort ein Vorbereich ent-
steht, der für die Abwicklung
der Passanten sowie der Kun-
den ausreicht und Begegnun-
gen ermöglicht.
Eine Aufwertung erfährt das
Umfeld durch besondere Be-
grünungsmaßnahmen des Ge-
bäudes.

3.4
B 4
Man bittet um Prüfung, ob Ver-
waltungsflächen des REWE-
Markts im Obergeschoss plat-
ziert werden könnten. Dies
könne die Größe der Verkaufs-
fläche beeinflussen.

Nebenräume für den Lebens-
mittelmarkt sind teilweise im
Untergeschoss vorgesehen.

0

3.5 B 4
Es wäre zu prüfen, ob das zu-
sätzliche Staffelgeschoss für
die Paprikastraße 10 mehr
städtebauliche Nachteile als
Vorteile bringe.
Die seitliche Nachbarbebauung
sei 2-3 geschossig. Das
Grundstück Paprikastraße 10
würde aus der Nachbarschaft
herausragen. Es bestehe die
Gefahr, dass die großen
Baumassen eine Unverhältnis-
mäßigkeit im Erscheinungsbild
zur Nachbarbebauung erzeu-
gen würden.

Nachdem sowohl der Bezirks-
beirat als auch der Ausschuss
für Umwelt und Technik ein
weiteres Staffelgeschoss ange-
regt hatten, wurde bereits ge-
prüft, ob sich ein zusätzliches
Staffelgeschoss mit dem Um-
feld verträgt.
Im Dachgeschoss sind 5
Wohneinheiten geplant. Es ist
allseitig deutlich zurückver-
setzt.
Aufgrund der höheren Bebau-
ung im Umfeld, unter städte-
baulichem Gesichtspunkt so-
wie im Hinblick auf weitere zu-
künftige bauliche Ergänzungen
im Gebiet, verträgt das Ge-
bäude eine entsprechende Er-
höhung auf 4 Geschosse.

0
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Dies wurde sowohl vom Be-
zirksbeirat als auch vom Aus-
schuss für Umwelt und Technik
so gewünscht.

3.6 Erörterungstermin
Es wird angeregt, dass auch
die kleinen Läden gegenüber
dem neuen Markt in der Pla-
nung berücksichtigt werden.

Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan gilt nur für das
neu zu bildende Grundstück
Paprikastraße 10. Die Ge-
bäude Paprikastraße 9-13 be-
finden sich jedoch im Gel-
tungsbereich des zukünftigen
Bebauungsplans Theodor-
Schöpfer-Weg/Bockelstraße
(Heu 65), für den der Aufstel-
lungsbeschluss am 24. Juli
2017 gefasst worden ist.

---

3.7 Erörterungstermin
Es sei nicht zu verstehen, wes-
halb die Anlieferung um drei
Seiten herum erfolge und die
Terrassen zu den befahrenen
Straßenseiten hin ausgerichtet
seien.

Aus städtebaulichen Aspekten
wird die Anlieferung in der
Sackgasse der Paprikastraße
untergebracht. Im Theodor-
Schöpfer-Weg ist sie ausge-
schlossen, da dieser zu wenig
Raum bietet und für Fußgän-
ger- und Radfahrer vorbehal-
ten ist. An der Paprikastraße
befindet sich der Eingangsbe-
reich des Lebensmittelmarktes
mit der Hauptansicht des Ge-
bäudes. Daher und aus Grün-
den der inneren Organisation
des Gebäudes wäre eine An-
lieferung in diesem Bereich un-
günstig.
Die Terrassen sind aus archi-
tektonischen Gründen überwie-
gend nach Süden ausgerichtet.

---

3.8 Erörterungstermin
Es wird bemängelt, dass die
Kälteanlage, die sich derzeit
auf dem Dach des Marktes be-
finde, sehr laut sei. Es wird ge-
fragt, ob die neue Planung eine
andere Lösung vorsehe.

Für das Vorhaben wurde eine
Schall-lmmissionsprognose
nach TA Lärm für alle Lärm-
quellen des Marktes erstellt.

+++



- 13 -

lfd.
Nr.

Anregungen Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung Ergebnis

Die dort angegebenen Schall-
leistungen sind in der Planung
zu berücksichtigen.

4. Wechselbeziehung Nachbar-
grundstück
(Paprikastraße 12)

4.1 B 4
Die Ausgestaltung der Anliefe-
rung des REWE-Markts sei un-
klar. Es wird befürchtet, dass
die Zufahrt zu eng sei und die
Überdachung in die Fensterflä-
chen des Gebäudes Paprika-
straße 12 hineinrage.

Aus den überarbeiteten Ent-
würfen geht die Ausgestaltung
der Anlieferung hervor. Die
Überdachung der Tiefgaragen-
einfahrt ragt nicht in die Fens-
terflächen der Paprikastraße
12 hinein.

0

4.2 B 4
Es wird befürchtet, dass der
Durchgangsverkehr und die
Zufahrt zur Apotheke behindert
werde. Die in der Präsentation
aufgezeigten Schleppkurven
zeigten eine Minimierung der
Zufahrtfläche auf, die auch ge-
übten Lastwagenfahrern die
Zufahrt erschweren würden.
Der Effekt werde sein, dass die
Anlieferung auf der Straße
stattfinde, bzw. dass der Last-
wagen halb auf der Straße
parke.

Die Anlieferung wird so einge-
richtet, dass die Waren aus
dem Lastwagen dort entladen
werden können. Die räumli-
chen Verhältnisse reichen aus.
Eine Prüfung der Schleppkurve
wurde von einem unabhängi-
gen Verkehrsplanungsbüro
vorgenommen.

+++

Die vorgestellte Planung be-
rücksichtige die Belange und
den Nachbar- bzw. Bestands-
schutz nicht.
Es werde vorausgesetzt, dass
in voller Breite an das Ge-
bäude Paprikastraße 10 ange-
baut werden könne. Die Höhe
der Anbaufläche sei allerdings
nicht dargestellt. Dagegen
werde intensiv und ausdrück-
lich widersprochen.

Bei der Durchsicht der Bauak-
ten wurde festgestellt, dass
das angrenzende Gebäude
Paprikastraße 12 ohne seitli-
chen Grenzabstand mit Fens-
tern in der Brandwand besteht.
Die Grenzziehung ist nach Er-
teilung der Baugenehmigung
unter Beteiligung der LHS er-
folgt. Eine Sicherung durch
Baulast ist nicht erfolgt.
Der vorstehend genannte
Sachverhalt hindert die Ertei-
lung einer Baugenehmigung
für das im VEP vorgesehene

0
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Gebäude nicht. Die neue Pla-
nung muss auf den geschütz-
ten Bestand des Gebäudes
Paprikastraße 12 Rücksicht
nehmen insoweit, als die vor-
handenen Fenster nicht beein-
trächtigt werden. Belange des
Brandschutzes sind im Rah-
men der Neuplanung zu be-
rücksichtigen.
Die Höhenangaben des ge-
planten Gebäudes können
dem überarbeiteten Entwurf
entnommen werden.

4.3 Die vorhandenen Licht-
schächte in der Anbaufläche
dienten zur Belüftung und der
Belichtung von Kellerräumen
und Lagern der Apotheke. Da
diese Belüftung von Apothe-
kenlagern erforderlich sei,
könne der Bestand nicht ohne
Ersatzmaßnahmen verändert
werden.

Die neue Planung muss den
Bestandsschutz des Gebäudes
Paprikastraße 12 berücksichti-
gen. (s. 4.2)
Ersatzmaßnahmen für die
Lichtschächte und die Belüf-
tung der Apotheke müssen pri-
vatrechtlich geregelt werden.

---

4.4 An der Außenwand zum
Grundstück REWE -Markt be-
fänden sich Außenluftansau-
gungen der Klimaanlagen, die
zu berücksichtigen seien.

Eine Lösung für die Außenluft-
ansaugung der Klimaanlage
muss privatrechtlich geregelt
werden. (s. 4.2).

---

4.5 Die bestehende Planung be-
rücksichtige die Fassade des
Gebäudes Paprikastraße 12
nicht. Sie negiere den Bestand
komplett.
Die Schaufensterfront an der
Giebelseite der Apotheke
werde durch den Anbau zuge-
baut. Der Erhalt dieser Fas-
sade sei unverzichtbar. Die
Gebäudekante des Neubaus
müsse hinter der Schaufens-
terkante zurückbleiben.
Hier sei insbesondere die Auf-
findbarkeit und Sichtbarkeit der
Apotheke wichtig. Der Standort
der Apotheke hänge davon ab,

Im überarbeiteten Entwurf wird
auf die Bebauung Rücksicht
genommen. (s. 4.2)
Das Schaufenster an der Gie-
belseite der Apotheke wird frei-
gehalten. Gegenüber dem Vor-
entwurf wird das geplante Ge-
bäude bis zum Eingang zum
Wohnbereich um 1,00 m zu-
rückversetzt, so dass am The-
odor-Schöpfer-Weg zur Apo-
theke hin anstatt der ursprüng-
lich geplanten Breite von 3,5 m
nun 4,50 m verbleiben. Nach
dem Eingang zu den Wohnun-
gen wurde die Breite des Wegs
auf 4,00 m erhöht.

0
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dass sie von der Paprikastraße
aus bzw. beim Durchgehen der
Fußwegachse gesehen werde.
Zu berücksichtigen sei auch,
dass die Apotheke im Rahmen
des Nacht- und Notdienstes
auch für ortsunkundige Patien-
ten leicht auffindbar sein
müsse.
Deshalb sei der Erhalt der
Breite des Theodor-Schöpfer-
Wegs unverzichtbar.

Die Auffindbarkeit der Apo-
theke soll durch ein Hinweis-
schild gewährleistet werden,
das an den REWE-Markt ange-
bracht wird. Dies soll im Durch-
führungsvertrag geregelt wer-
den.

4.6 Die Baumassenentwicklung
auf dem Grundstück des
REWE-Markts schränke die
Sichtbarkeit der Apotheke und
des dahintergelegenen Ärz-
tehauses weiter ein.
Die Staffelung der Geschoss-
kanten der Obergeschosse
solle das Lichtraumprofil des
Theodor-Schöpfer-Wegs er-
weitern, also die Vorderkanten
der Obergeschosse sollten
deutlich hinter der Dachkante
des Erdgeschosses zurückblei-
ben.
Dies trage ebenfalls zur Er-
kennbarkeit des REWE -
Markts bei.

Das erste und 3. Oberge-
schoss des Gebäudes wurden
um ihre Eigenhöhe zurückver-
setzt.

+++

4.7 Die Geschosshöhe des Erdge-
schosses sowie der Höhe der
Anbaufläche sei unklar.
Die Geschossdecke solle un-
terhalb der Brüstung der Be-
standsfenster des Gebäudes
Paprikastraße 12 bleiben. Die
Wohnbauflächen der Oberge-
schosse sollten einen ausrei-
chenden Abstand haben, um
Verschattungseffekte und Ein-
sicht in die Räume von Papri-
kastraße 12 verhindern.

Im überarbeiteten Entwurf sind
die Höhen des Gebäudes ein-
getragen.
Die Geschossdecke befindet
sich unterhalb der Bestand-
fenster der Paprikastraße 12.

+++
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4.8 Der aus Ärztehaus, Apotheke
und REWE-Markt bestehende
Gebäudekomplex sei gemein-
sam geplant worden und
hänge insbesondere medien-
technisch zusammen. Speziell
die wärmetechnische Versor-
gung bedeute eine enge Ab-
stimmung, da ein gemeinsa-
mes Fernwärmenetz bestehe,
auf das die Eigentümer und
Nutzer verpflichtet worden
seien. Hier werde vermutet,
dass durch Änderungen ein
Problem entstehe, welches
Fragen der Funktionstüchtig-
keit, der Auslastung und Finan-
zierung aufwerfe.
Man widerspreche einer Situa-
tion, die für die Paprikastraße
12 zu einer einseitigen Belas-
tung führe. Lösungsvorschläge
seien dringend erforderlich.

Aufgrund der Neuplanung der
Paprikastraße 10 kann der Ge-
bäudekomplex in seinem ur-
sprünglichen Zusammenhang
nicht mehr erhalten werden.
Sollten sich Änderungen mit
negativen Auswirkungen inner-
halb der medientechnischen
Zusammenhänge ergeben,
sind diese privatrechtliche zu
klären.
Die Grunddienstbarkeit betref-
fend der Unterlassung der Er-
richtung einer eigenen Heizan-
lage und des anderweitigen
Bezugs von Wärme und
Warmwasser wurde inzwi-
schen gelöscht.
Gleiches gilt für die Reallast
zur Lieferung von Heizungs-
wärme und Warmwasser.

0

4.9 Es wird angeregt, die Baumas-
sen der Obergeschosse mit
deutlichem Abstand zur beste-
henden Baulinie am Theodor-
Schöpfer-Weg zurückspringen
zu lassen, um die Sichtbarkeit
und Auffindbarkeit der dahin-
terliegenden Einrichtungen zu
gewährleisten. Die Vorder-
kante des REWE-Markts solle
sich an der jetzigen Baulinie
orientieren, um das Schaufens-
ter der Apotheke freizuhalten.

Das 1. und 3. Obergeschoss
wurde jeweils um ihre Eigen-
höhe zurückversetzt. Die Ober-
geschosse liegen innerhalb der
Baugrenze des Bebauungs-
plans 2004/2.
Die Baugrenze des Bebau-
ungsplans 2004/2 kann im Erd-
geschoss aufgrund der Anfor-
derungen an die Größe des
Marktes nicht eingehalten wer-
den. Sie wird um ca. 2,50 m
überschritten.
Die Auffindbarkeit der Apothe-
ke soll durch ein Hinweisschild
gewährleistet werden, das an
den REWE-Markt angebracht
wird. Dies soll im Durchfüh-
rungsvertrag geregelt werden..

0

4.10 B 4
Es solle geprüft werden, ob die
Anordnung der Anlieferung

Aufgrund der beengten Ver-
hältnisse ist ein Heranrücken

---



- 17 -

lfd.
Nr.

Anregungen Öffentlichkeit Stellungnahme Verwaltung Ergebnis

bzw. der Tiefgaragenrampe an
der Grundstücksgrenze zur
Paprikastraße 12 einen Anbau
unnötig mache.
Der Vorteil dabei sei, dass die
Nachbareinrichtungen und
Lichtschächte besser berück-
sichtigt werden könnten und
die Zufahrt eventuell einfacher
zu nutzen sei.

der Tiefgaragenrampe an die
Grundstücksgrenze notwendig.

5. Verfahren
5.1 B 4

Grundsätzlich werde die Initia-
tive der Stadt zur Förderung
des REWE -Markts am jetzigen
Standort befürwortet. Er sei zur
Nahversorgung des Wohnge-
biets von elementarer Bedeu-
tung und notwendig zum Erhalt
der sonstigen Bausteine der
Nahversorgung. Dies gelte
auch für den Standort der Apo-
theke. Es bestehe jedoch die
Sorge, dass hier ein Verfahren
gewählt worden sei, welches
die Einzelinteressen eines In-
vestors unterstütze und nicht
dem übergeordneten Ziel der
Nahversorgung diene.
Das Verfahren des projektbe-
zogenen Bebauungsplans
führe dazu, dass der Investor
bei seiner Planung die Wohn-
bauflächen in den Vordergrund
stelle. Die langfristige Lebens-
fähigkeit des REWE-Markts
und die übergeordneten Ent-
wicklungsziele des Gebiets
blieben daher im Hintergrund.

Die Erstellung eines vorhaben-
bezogenen Bebauungsplans
hat im Gegensatz zu einem
Regelverfahren (Angebotsbe-
bauungsplan) den Vorteil, dass
das konkrete Vorhaben umge-
setzt werden muss. Mit Hilfe
des Durchführungsvertrags
kann hier bestimmt werden,
dass der Lebensmittelmarkt in
einem bestimmten Zeitraum er-
richtet werden muss.
Die Vorhabenträgerin hat dafür
einen Antrag gestellt und über-
nimmt die Planungskosten.
Die Stadt Stuttgart hat sowohl
Interesse daran, den Lebens-
mittelmarkt zu halten als auch
neuen Wohnraum zu schaffen.
Die Aufwertung des REWE-
Markts soll sich positiv auf den
Einzelstandort auswirken, so
dass auch das Umfeld einen
Nutzen davon hat.

---

5.2 B 4
Es wird angeregt, zu überprü-
fen, ob die Einschränkungen
des jetzigen Bebauungsplans
für die Gebäude Apotheke und
Ärztehaus bestehen bleiben

Der REWE-Markt soll am
Standort erhalten werden. Das
neue Planungsrecht wird auf
Antrag der Vorhabenträgerin

---
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oder ob langfristig auch eine
Aufstockung ermöglicht wer-
den soll.
In der jetzigen Verfahrens-
weise werde die einseitige Be-
vorzugung eines einzelnen
Grundstücks gesehen. Der
Wunsch des Gemeinderats
nach mehr Wohnbaufläche
könne auch durch eine andere
Verfahrensweise innerhalb ei-
ner Gesamtbetrachtung er-
reicht werden.

über einen vorhabenbezoge-
nen Bebauungsplan (VEP) ge-
schaffen. Dabei muss das kon-
krete Vorhaben innerhalb einer
bestimmten Frist durchgeführt
und die Verfahrenskosten von
der Vorhabenträgerin getragen
werden.

5.3 Erörterungstermin
Es wird angemerkt, dass das
Grundstück nicht der Stadt ge-
höre und daher der Eigentümer
machen könne, was er wolle.
Im Übrigen wird bezweifelt,
dass eine Erhöhung der Netto-
verkaufsfläche auf 700 m² sich
wirtschaftlich für den Betreiber
rechne. Mittlerweile seien erst
Märkte mit mindestens
1000 m² rentabel. Es wird nicht
davon ausgegangen, dass der
Markt nach der Bauzeit wieder
gut angenommen werde.

Der vorhabenbezogene Be-
bauungsplan soll dafür Sorge
tragen, dass eine vernünftige
Lösung auf dem Grundstück
umgesetzt wird.
Die Verkaufsfläche muss nach
Aussage des Betreibers von
ca. 500 m² auf ca. 650 m² er-
weitert werden, um die Wirt-
schaftlichkeit des Marktes si-
cherzustellen.
Großflächiger Einzelhandel (ab
800 m² Verkaufsfläche) ist am
Standort nicht zulässig und soll
auch nicht zugelassen werden.

---

5.4 Erörterungstermin
Man regt an, das Sortiment
des Marktes zu verkleinern, so
dass auf dem Grundstück
mehr Fläche bleibt.

Die Verkaufsfläche muss nach
Aussage des Betreibers von
ca. 500 m² auf ca. 650 m² er-
weitert werden, um die Wirt-
schaftlichkeit des Marktes si-
cherzustellen.

---

5.5 Erörterungstermin
Man erkundigt sich, weshalb
auf dem Grundstück auch
Wohnraum geschaffen werde,
obwohl gar keine Wohnungen
gebraucht würden.

In der Landeshauptstadt Stutt-
gart besteht bekanntermaßen
ein akuter Mangel an Wohn-
raum.

---
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5.6 Erörterungstermin
Es wird gefragt, welche Größe
die Wohnungen hätten, ob es
sich um sozialverträglichen
Wohnraum handle und wie
hoch die Mieten sein würden.

Das Vorhaben unterliegt dem
Stuttgarter Innenentwicklungs-
modell (SIM). Dabei sind 20%
der für Wohnen neu geschaffe-
nen Geschossfläche für Wohn-
bauförderung zu sichern.
Nach SIM geförderte Mietwoh-
nungen sind auf eine be-
stimmte Dauer preisgebunden
und nur an Personen zu ver-
mieten, die gemäß den Richtli-
nien der Landeshauptstadt
Stuttgart berechtigt sind.
Für das geplante Gebäude
wird eine Sozialmietwohnung
(SMW) mit ca. 98 m² geschaf-
fen.
Für die frei finanzierten Woh-
nungen sind unterschiedliche
Wohnungsgrößen geplant. Die
Höhe der Mieten kann nicht
vorhergesagt werden und sind
für das Bebauungsplanverfah-
ren selbst nicht relevant.

---

5.7 Erörterungstermin
Es wird gefragt, ob die Baustel-
leneinrichtung schon geklärt
sei.

Die Baustelleneinrichtung ist
nicht Gegenstand des Bebau-
ungsplanverfahrens. Regelun-
gen dazu müssen erst vor der
Baufreigabe geklärt sein.

---

5.8 Erörterungstermin
Man interessiert sich für die Art
der geplanten Heizung.

Der Investor plant, die Behei-
zung und die Warmwasserer-
zeugung durch Luft-Split-Wär-
mepumpen zu gewährleisten.
Die für den Betrieb des Gebäu-
des notwendige Wärme wird
dementsprechend aus der
Wärme der Umgebungsluft ge-
wonnen, dabei werden keine
fossilen Brennstoffe benötigt.
Zusätzlich wird eine Solaran-
lage auf dem Dach errichtet.

---
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6. Interimsversorgung
6.1 B 1

Auch während der Baumaß-
nahme solle die Nahversor-
gung im Gebiet gewährleistet
sein.

Der Betreiber des Marktes ist
dafür verantwortlich, ob und in
welcher Weise er die Nahver-
sorgung während der Bau-
phase organisiert.

---

6.2 B 2
Während der Bauphase könnte
ein „Shuttlebus“ zum nächstge-
legenen REWE-Markt angebo-
ten werden, falls in dieser Zeit
keine Interims-Filiale in Heu-
maden eingerichtet werde. Das
wäre für die Menschen von
Vorteil, die nicht mit dem Auto
einkaufen würden und gerne
weiterhin den REWE als Ein-
kaufsmarkt nutzen wollten.
Dieser Service sei insbeson-
dere für ältere Menschen sehr
erfreulich.
Dieses System sei in einem
vergleichbaren Fall bereits in
Engstingen (Landkreis Reutlin-
gen) angeboten worden und
auf gute Resonanz gestoßen.

Die Vorschläge wurden an den
Betreiber des Marktes weiter-
gegeben. Dieser ist dafür ver-
antwortlich, ob und in welcher
Weise er die Nahversorgung
während der Bauphase organi-
siert.

---

6.3 Erörterungstermin
Im nahegelegenen Gebäude
Hochholzstraße 1 gebe es freie
Flächen, die sich für eine Inte-
rimsnutzung des Marktes eig-
nen könnten.

Die Vorschläge wurden an den
Betreiber des Marktes weiter-
gegeben. Dieser ist dafür ver-
antwortlich, ob und in welcher
Weise er die Nahversorgung
während der Bauphase organi-
siert.

---

6.4 Erörterungstermin
Man erkundigt sich wann der
aktuelle REWE-Markt schließt
und der neue wieder geöffnet
wird

Ein genauer Zeitpunkt kann
nicht genannt werden, die Bau-
zeit wird laut Architekt etwa
zwei Jahre betragen.

---
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7. Sonstiges
7.1 B 1

Die Angaben zur geplanten
Dauer der Baumaßnahme und
die zeitliche Einordnung wür-
den fehlen.

Die Angabe, in welchem Zeit-
rahmen die Baumaßnahme 
durchzuführen ist, wurde im 
Durchführungsvertrag geregelt. 

---

7.2 B 4
Die bisher am REWE-Markt
angebrachte Leuchtreklame,
die auf Apotheke und Arztpra-
xen mit einem Pfeil hinweise
und von der Paprikastraße
kommend gesehen werde,
müsse beibehalten werden.

Im Durchführungsvertrag 
wurde geregelt, wie bzw. wel-
che Hinweise auf die 
Apotheke und die Arztpraxen 
angebracht werden.

+++


